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                                                 Geleitwort zur Gründung des bvvp BW

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 05. 12. 2007 steht für unseren Verband bzw. seine Mitglieder eine Entscheidung von großer Tragweite an. Es geht um nichts weniger, als  mehr als dreizehn Jahre nach Gründung des VVPN die politische Souveränität unseres Verbandes innerhalb und gegenüber der KV sowie gegenüber allen anderen relevanten Organen und Organisationen in unserem Bundesland auf den neu gegründeten bvvp-Baden-Württemberg zu übertragen. 

Als Gründungsmitglied und langjährigem Vorstand unseres Verbandes fällt auch mir dieser Schritt nicht leicht. Der Verzicht aller Baden-württembergischen Regionalverbände im bvvp auf ihre hergebrachte Eigenständigkeit war und ist indes unumgänglich, nachdem die alten vier KVen schon mit Datum vom 01.01.2005 zur KV Baden-Württemberg zwangsfusioniert worden sind. Die Einrichtung eines Sprecherrates der vier Verbände konnte nur eine Übergangslösung sein, genügte jedoch auf Dauer nicht, um die Interessen der Vertragspsychotherapeuten in Baden-Württemberg wirksam vertreten zu können. 

Der Vorstand des VVPN hat die Mitgliedschaft bereits in früheren Mitgliederversammlungen sowie in SPOTLIGHT und Rundschreiben auf diesen notwendigen Schritt vorbereitet und berichtet, dass die Verhandlungsführer der vier Regionalverbände die anfangs angestrebte vollständige Fusion zu Gunsten der Bildung eines gemeinsamen Dachverbandes mit weitgehenden Vollmachten aufgegeben haben. Für eine Fusion hätte es nämlich der vollständigen Auflösung der bisherigen vier Regionalverbände und der Bildung eines neuen Baden-Württem-bergischen Mitgliederverbandes bedurft, was mit einem hohen Aufwand und Risiko verbun-den gewesen wäre.

Aber auch politisch macht die Dachverbandlösung Sinn, weil die gewachsenen Identitäten und die Bindung der Mitglieder an die alten Regionalverbände ebenso erhalten bleiben wie die Einflussmöglichkeit auf die Politik des Dachverbands, insofern der Dachverband nach dem Delegiertenprinzip organisiert sein wird. Das bedeutet, dass auf Mitgliederebene die Mitgliederversammlungen der fortbestehenden Regionalverbände weiterhin die höchsten Beschluss-Organe sein werden und über die von ihnen zu wählenden Vorstände die Politik des bvvp-Baden-Württemberg mitbestimmen können. 

Deren Gesamtheit wiederum bildet in Zukunft das höchste Entscheidungsorgan des bvvp-Baden-Württemberg; aus ihrer Mitte wird der Vorstand des Dachverbands gewählt, wobei neben den herkömmlichen Maßgaben der ausgewogenen Vertretung aller Eingangsberufe und Fachrichtungen auch die regionale Herkunft zu berücksichtigen sein wird. 

Den neuen Dachverband sollte somit ein größtmögliches Maß an Erhalt der regionalen Willensbildung bei gleichzeitig erforderlichem Maß an Schlagkraft auszeichnen. Gleichwohl wird, wie die Verhandlungen um die Gründung des neuen Dachverbandes gezeigt haben, viel guter Wille und Anstrengung um Konsens erforderlich sein, um im Dienste der gewünschten Schlagkraft die unterschiedlichen Philosophien der vier Regionalverbände miteinander in Einklang zu bringen und dabei allen Mitgliedern der Regionalverbände auch unter dem großen Dach des bvvp-Baden-Württemberg weiterhin ein Heimatgefühl zu vermitteln.                                                   Michael Knoke

DAK-MEDI-IV Vertrag

Richtlinienpsychotherapie ausgehebelt !

wie erst kürzlich bekannt wurde, haben die DAK und MEDI Baden-Württemberg einen „Vertrag zur Verbesserung der Versorgung bei der Behandlung von Patienten mit Depressionen im Raum Stuttgart“ abgeschlossen. Grundsätzlich ist das Anliegen einer verbesserten Diagnostik depressiver Erkran-kungen sowie generell einer Verbesserung der Kooperation zwischen Hausarzt, Psychotherapeut und Facharzt für Psychiatrie/Psychotherapie bei psychischen Erkrankungen zu begrüßen. Diesbezüglich enthält der Vertrag auch durchaus bedenkenswerte Elemente. Hinsichtlich der psychotherapeutischen Module bzw. der den beteiligten Psychotherapeuten zugeordneten Aufgaben weist der DAK-MEDI-Vertrag allerdings gravierende Unzulänglichkeiten von erheblicher Tragweite auf, die ein bezeichnen-des Licht auf die von der Politik intendierte ambulante Versorgungslandschaft werfen.

Der Vertrag sieht nämlich vor, dass die eingeschriebenen Patienten „bis zunächst für sechs Wochen maximal“ vom Hausarzt oder Psychotherapeuten nach „etablierten, abgestimmten Diagnose- und Therapieempfehlungen zwischen Haus- und Fachärzten, sowie dem Klinikum Stuttgart“ behandelt werden. Nach Ablauf der Sechs-Wochen-Frist oder bei „Verschlechterung des Gesundheitszustandes ...... erfolgt ggf. eine formlose Überweisung an einen Facharzt im System oder nach Absprache mit dem Facharzt an das Klinikum Stuttgart.“ 

Unter Abschnitt 6 der „Leistungskonkretisierung“ heißt es zwar, die häusliche Versorgung oder psychotherapeutische Behandlung erfolge „nach den Leitlinien für depressive Störungen in der Praxis“; tatsächlich werden diese Leitlinien aber auf die Module „Behandlungseinleitung, engmaschiges Monitoring (4 Gespräche von 20 minütiger Dauer), Beratung durch Qualitätszirkel, den Fachärzten oder dem Klinikum Stuttgart“ reduziert. Von Richtlinienpsychotherapie ist an keiner Stelle des Vertrags die Rede.

Zutiefst besorgt machen muss, dass der IV-Vertrag letztlich darauf hinausläuft, bei den beteiligten Versicherten eine psychotherapeutische Behandlung, insbesondere aber eine Behandlung gemäß Psychotherapie-Richtlinien zu verhindern. So mussten Vertreter der DAK in einem Gespräch mit Vertretern des bvvp BW am 21.11. in Stuttgart letztlich einräumen, dass sich Inanspruchnahme von Richtlinienpsychotherapie und Teilnahme am IV-Vertrag gegenseitig ausschließen. Die nachgeschobene Versicherung, dass jedem am Vertrag teilnehmenden Versicherten das Recht, in eine Richtlinienpsychotherapie wechseln zu können, prinzipiell unbenommen bleibe, kann nur als Alibierklärung bewertet werden. 

Besonders bedenklich erscheint dabei, dass die Versicherten, denen der IV-Vertrag angeboten wird, über diesen Umstand im Unklaren gelassen werden. Im Glauben, ein qualitativ besonders hochwertiges Behandlungsangebot erhalten zu haben, werden sie in Wahrheit dazu verleitet, auf einen essentiellen Bestandteil der Regelversorgung, nämlich die Behandlung gemäß Psychotherapierichtlinien, zu verzichten. 

Daher kann allen Vertragspsychotherapeuten von einer Teilnahme am Vertrag nur abgeraten werden. Darüber hinaus sollte das Bundesversicherungsamt eingeschaltet werden, den Vertrag auf dessen Zulässigkeit zu überprüfen. Im Besonderen sollte dabei geprüft werden, ob die Versicherten der DAK nicht den zwingenden Anspruch darauf haben, vor Vertragsabschluss darüber aufgeklärt zu werden, auf welche essentiellen Bestandteile der Regelversorgung sie mit ihrer Unterschrift verzichten.          M.K.

EBM und HVV 2008

Neue Ziffern? Neue Punkte? Neues Geld? 

(Aus Rundschreiben des vvps, ergänzt um den Abschnitt „KV BW droht Honorarabfluss“)

Mit der letzten Gesundheitsreformgesetzgebung waren die KBV und die Kassen aufgefordert worden, einen neuen EBM zu erstellen. Dieser sollte weitere Pauschalierungen bringen. Im Gegenzug hatte die Politik den Ärzten einen (morbiditätsabhängigen) Honorarzuwachs versprochen. Um diesen (bundesweiten) Honorarzuwachs zu realisieren bzw. Schieflagen bei der Kostenbewertung im EBM plus zu beseitigen, war mit den Kassen eine Neubepunktung von Leistungen vereinbart worden. Da die Kassen auf die Forderung der KBV nach höheren Punktzahlen nicht eingehen wollten, wurde der Erweiterte Bewertungsausschuss zur Entscheidung angerufen. Dieser hat nun getagt und den EBM 2008 beschlossen. Der zu erwartende Honorarzuwachs ab 2009 gilt freilich nur bezogen auf das ganze Bundesgebiet, falls gleichzeitig tatsächlich der Fonds zur Beitragserhebung und Verteilung auf die verschiedenen Kassen eingeführt wird. Die „reichen“ KVen Baden-Württemberg und Bayern müssen für diesen Fall befürchten, Geld in beträchtlichem Umfang an die „Armenhäuser“ im Norden und Osten abgeben zu müssen. 

Welche Ãnderungen bringt der neue EBM für die Psychotherapeuten? 

Während im hausärztlichen Bereich Leistungen weitgehend pauschaliert werden, bleibt es bei den Psychotherapeuten im Wesentlichen bei der Einzelleistungsvergütung. Das trifft für die Gesprächsleistungen und die Leistungen des Kapitels 35 zu. Dagegen werden Ordinations- und Konsultationskomplex sowie Arztbriefschreibung zusammengelegt in eine so genannte Grundpauschale, die einmal pro Quartal ab-gerechnet werden kann. Bei ÃP und PP ist die Grundpauschale 340 Punkte wert bzw. 300 Punkte für Patienten ab dem 60. Lebensjahr. KJP´s erhalten 810 Punkte für die Grundpauschale.

Weiterhin ist neu, dass PP´s und KJP´s zukünftig Besuche abrechnen können, dann wenn die Behandlung außerhalb der Praxisräume stattfindet.

Neben diesen eher marginalen Veränderungen ging es bei der EBM-Reform vor allem um die Neubewertung der Punktzahlhöhe für die einzelnen Leistungen. Diese Neubewertung ist deshalb so wichtig, weil die jetzt festgelegten Punktzahlen die Basis bilden für die angekündigte  Honorarreform 2009, deren Ziel bekanntermaßen eine Gebührenordnung in Euro und Cent ist. Bei den Verhandlungen um die Punktwerte spielte u.a. die Höhe der Praxisbetriebskosten eine Rolle. Hierzu wurden die Ergebnisse der Kostenstudie für die „P-Fächer“ herangezogen, die klar ergeben hatte, dass die bisherigen Betriebskosten weitaus zu niedrig angesetzt waren. In Folge dessen wurde eine Erhöhung der kalkulatorischen Betriebskosten von 25 T€ auf 35 T€ vorgenommen. Vielen Dank an alle KollegInnen, die sich an der Erhebung beteiligt haben, es hat sich gelohnt! Außerdem wurden die Erhöhung der Mehrwertsteuer eingerechnet und eine Erhöhung des „Arztlohnes“ in Anlehnung an die Tarifsteigerung im Angestelltenbereich. Alles zusammen genommen ergibt umgerechnet einen Punktwert von 1755 Punkten für die 50-minütige Einzeltherapiesitzung.

Wie steht es um die Berichtspflicht?

Geändert wurde im Zuge der EBM-Reform auch die wenig sinnvolle Regelung zur Berichtspflicht. Zukünftig ist nicht mehr quartalsweise, sondern nur zu Beginn und nach Beendigung einer Psychotherapie ein Bericht an den Hausarzt erforderlich. Dauert die Behandlung länger als ein Jahr, so muss im Folgejahr erneut ein Bericht angefertigt werden. 

Diese Neuregelung tangiert aber nicht die Überlegungen zur Schweigepflicht. Unverändert gilt, dass dann kein Bericht geschrieben werden darf bzw. muss, wenn der Patient die Zustimmung verweigert. 

Der Widerspruch sollte tunlichst mit einem entsprechenden Vermerk in der Patientenakte dokumentiert werden. Eine vom Patienten persönlich unterschriebene Nichtzustimmung oder Zustimmung, wie wir in früheren Rundschreiben empfohlen hatten, ist nicht mehr erforderlich.

Was sich in Punkten betrachtet durchaus sehen lassen kann, bedeutet leider nicht automatisch auch mehr Geld. Bundesregierung und Krankenkassen verkünden unisono, dass die über alle Arztgruppen erfolgten Punktzahlerhöhungen sich im Jahr 2008 weder in höheren Kosten im Gesundheitswesen noch in einer Einschränkung der Versorgung niederschlagen sollen. Mit anderen Worten: Der Punktwert muss abgesenkt werden, damit das Nullsummenspiel funktioniert. Von daher ist es ziemlich fraglich, ob 2008 durch ein paar mehr Punkte auch ein paar mehr Euro hängen bleiben werden. Im Jahr 2009 soll es dann tatsächlich mehr Geld von den Krankenkassen geben. Allerdings wird der dann für alle Arztgruppen maßgebliche Orien-tierungspunktwert aller Voraussicht nach nicht für eine angemessene Vergütung psychothera-peutischer Leistungen ausreichen. D.h. es wird wieder eine Regelung geben müssen, welche den Psychotherapeuten ein bestimmten Facharztgruppen vergleichbares Honorar garantiert. Hier kommt uns allen zu Gute, dass die „Angemessenheit der Vergütung psychotherapeutischer Leistungen“ im Gesetz festgeschrieben ist. übrigens ein Erfolg, den der bvvp maßgeblich mit errungen hat.

KV BW droht Honorarabfluss in 2009

Bei alledem ist aber zu bedenken, dass allen Vertragsärzten und Vertrags-Psychotherapeuten in Baden-Württemberg ab 2009 ein Honorar-abfluss in ärmere KVen droht. Verantwortlich für diesen zu erwartenden „Nebeneffekt“ der neuen Honorarreform ist der mit den Reform-gesetzen beschlossene Fonds zur Erhebung und Verteilung der Beitragsgelder der GKV-Versicherten an die Krankenkassen. Die Kassen erhalten dann nämlich aus dem Fonds einen einheitlichen durchschnittlichen Kopfbetrag. Wollen sie für ihre Mitglieder Leistungen finanzieren, deren Kosten den Durchschnitt der Kosten aller Kassen im ganzen Bundesgebiet übersteigt, müssen sie ihren Beitragssatz erhöhen. 

Dieser Mechanismus wird in Zukunft der wichtigste Hebel im Wettbewerb der Kassen untereinander sein. Es ist daher zu erwarten, dass die Krankenkassen in Baden-Württemberg zukünftig sorgfältiger kalkulieren müssen, wenn sie verhindern wollen, dass ihre Mitglieder zu Kassen mit niedrigeren Beiträgen abwandern. Es ist insofern ziemlich realistisch, sich auf eine spürbare Minderung der Gesamtvergütung der Krankenkassen an die KV Baden-Württemberg, d.h. eine Minderung des Honorars aller Fachgruppen einzustellen, in deren Folge sich dann auch das Honorar der Psychotherapeuten verringern wird. Wie hoch dieser Honorarminderung zu veranschlagen ist, läßt sich schwer prognostizieren. Der für den HVV zuständige stellvertretende Vorsitzende der KV BW, Dr. Herz, rechnet immerhin mit einem Honorarverlust von bis zu 10 Prozent. 

Vorerst dürfen sich die Psychotherapeuten in Nordbaden aber auf einen Honorarzuwachs freuen, der aus der zum 01.01.2008 anstehenden Vereinheitlichung der Honorarverteilungsverträge (HVV) mit den Kassen resultiert. Diese Vereinheitlichung ist längst überfällig und stellt quasi den Schlußpunkt unter die Fusion der vier ehemaligen KVen in Baden-Württemberg dar. Auf Grund der Tatsache, dass die einzelnen Ärzte und Psychotherapeuten in den Württembergischen KVen besser bezahlt worden waren, werden diese Honorar an die ärmeren Verwandten in Baden abgeben müssen. Konkret hat die KV, basierend auf den geltenden Bewertungen, einen für ganz Baden-Württemberg gültigen Punktwert von 5,28 €-Cent errechnet. Dieser Punktwert wird aber nicht für die höheren Punktzahlen des neuen EBM gelten, sondern proportional der Erhöhung der Punktzahlen abgesenkt werden, weil die Bezugsgröße für den gestützten Punktwert  das Durchschnitts-Honorar der anderen Fachgruppen ist, das vorerst unverändert bleibt.

Kaum ist die wichtige Umfrage der KBV zu den Praxiskosten ausgewertet (und glücklicherweise in die Bepunktung des EBM eingeflossen!), schon verschicken die KVen wieder Fragebögen zur Erhebung der jährlichen Praxiskosten an eine Stichprobe von Psychotherapeuten. Diesmal sind es aber die üblichen Bögen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi). 

Um zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen, ist es erforderlich, nach den selben Algorithmen vorzugehen wie bei der im Sommer vorgenom-menen KBV-Umfrage. Daher hat sich der bvvp auch im Rahmen dieser Erhebung entschlossen, Hinweise für die Mitglieder zusammenzustellen, wie sie die Bögen richtig ausfüllen. Aus dem selben Grund halten wir es für wünschenswert, dass sich besonders diejenigen Kollegen an der neuen Umfrage beteiligen, die schon an der KBV-Umfrage teilgenommen haben. Hierfür liegen dem SPOTLIGHT Informationen bei !

Kostenstrukturanalyse

Kostenberechnungen des bvvp weitgehend bestätigt

Obwohl die Befragung zur Struktur- und Kostenerhebung von Prime Networks im Auftrag der KBV vom August 2007 mit geringer Planungszeit und kürzester Vorwarnzeit durchgeführt worden war und dazu noch mitten in die Hauptferienzeit fiel, ist sie zu einem vollen Erfolg geworden. Bei einem bundesweiten Gesamtrücklauf von 1910 Ãrzten und Psychotherapeuten lag mit 313 Rückantworten Baden-Württemberg an der Spitze. 1427 Rückantworten kamen von ärztlichen und psychologischen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Damit konnte die Situation der Psychotherapeuten mit einer hinreichenden Repräsentativität abgebildet werden. Wir haben jetzt verlässliche Erhebungs-daten, die die Auswertungen und Berechnungen, die der bvvp in der Vergangenheit vorgenommen hatte, eindrucksvoll bestätigen. Allen, die sich der Mühe unterzogen haben, sich an dieser recht differenzierten Umfrage zu beteiligen, die sich der ausführlichen bvvp-Erläuterungen zum Ausfüllen des Fragebogens und der über einen Monat fast rund um die Uhr zugänglichen bvvp-hotline bedient haben, sei hier noch einmal gedankt. Einige wichtige Ergebnisse der Struktur- und Kostenerhebung sollen im Folgenden wiedergegeben werden.


Erhebung 2007 
EBM 2000 +
Differenz 

Neurologen*
126.170 €
109.330 €
15,4 %

Psychiater*
  98.963 €
65.336 €
51,5 %

KJ-Psychiater*
178.088 €
64.050 €
178 %

Psychotherapeuten*
  37.509 €
25.313 €
48,2 %

*Der Anteil der Gemeinschaftspraxen am Gesamt der untersuchten Population betrug: 

Neurologen: 40 %, Psychiater: 19 %, KJ-Psychiater: 21 %, Psychotherapeuten: 3 % 

Wie aus oben stehender Tabelle zu ersehen ist, sind in der bisherigen EBM-Kalkulation für den  gesamten Psychobereich zu niedrige Praxis-kosten angesetzt worden. Es überrascht nicht, dass bisher die Psychiater und die Psycho-therapeuten die am meisten unterkalkulierten Gruppierungen sind. Die gewonnenen Ergeb-nisse haben bereits Auswirkungen auf den neuen EBM 2008 – auch wenn davon keine Honorar-Höhenflüge erwartet werden können.

Einen interessanten Blick erlaubt die Untersu-chung auch in die Praxis-Strukturen der Psycho-Fächer. Hier die Ergebnisse zur Frage des Mitarbeitenden Personals. Dieses wird in sog. Vollzeitäquivalenten (= VZÃ„) gemessen. 1,5 VZÃ„ heißt z.B., es wird Personal be-schäftigt im Umfang von summarisch andert-halb Arbeitsstellen über alle mitarbeitenden Köpfe. Der letzten Spalte ist zu entnehmen, wie hoch die Personalaufwendungen in € pro ganzer Arbeitsstelle ausfielen:


VZÄ
Aufwendungen/VZÄ


Neurologen*
2,56
23.800 €


Psychiater*
2,14
22.637 €


KJ-Psychiater*
3,81
28.795 €


Psychotherapeuten*
0,55
13.153 €


Mit diesen Ergebnissen ist die Mähr widerlegt, dass Psychotherapeuten kein Hilfspersonal beschäftigten. Dass die Bezahlung des mitarbeitenden Personals bei den Psychotherapeuten mit weitem Abstand am niedrigsten ausfällt, zeigt sehr deutlich an, wie sehr sich die psychotherapeutischen Praxisinhaber „nach der Decke strecken“ müssen: sie können sich schlicht mit ihren Verdiensten kein ausgebildetes Hilfspersonal leisten und behelfen sich mit gelegentlich auf Stundenhonorarbasis Mitarbeitenden und mit dem vermehrten Engagement von Familienangehörigen. Psychotherapeutische Praxen sind eben immer noch weit davon entfernt, sich übliche Standards von Arztpraxen leisten zu können. 

Das Bundessozialgericht hatte im übrigen in seinem Urteil vom 28.01.04 ausgeführt, dass den Psychotherapeuten mit der Honorierung ihrer Leistungen möglich sein muss, mindestens eine qualifizierte Halbtagskraft zu beschäftigen. Dieses Mindestmaß würde gerade den Ersatz der laut Erhebungsergebnis halbtags mitarbeitenden Aushilfen durch entsprechendes Fachpersonal erlauben. Doch von solchen Verhältnissen sind wir immer noch einiges entfernt.

Einen weiteren Einblick in die Praxisstrukturen erlauben die Ergebnisse zur Wochenarbeitszeit und zu den darin enthaltenen vom Praxisinhaber selbst ausgeführten delegierbaren Leistungen. Letztere sind eigentlich das Feld der Hilfskräfte, das aber in Ermangelung der Finanzierbarkeit vom Praxisinhaber selbst beackert wird:


Wochenarbeitszeit
Del. Leistungen
Del. Leistg. In %

Neurologen*
56,89 Std.
2,12 Std.
3,66 %

Psychiater*
57,57 Std.
2,34 Std.
4,08 %

KJ-Psychiater*
59,70 Std.
2,76 Std.
4,60 %

Psychotherapeuten*
52,02 Std.
5,84 Std.
11,09 %

Auf zwei bedeutungsvolle Zahlen sei hier gesondert hingewiesen: die befragten Psychotherapeuten arbeiten mit 52 Stunden pro Woche nur unwesentlich weniger als die anderen befragten Arztgruppen. Und vor allem arbeiten sie pro Woche nahezu genauso viel, wie der EBM 2000 plus zur Erwirtschaftung des Arztlohnes zugrunde gelegt hatte. Mit anderen Worten, Psychotherapeuten müssten eigentlich mit der Durchschnittsarbeitszeit dieser Erhebung 95.500 € Umsatz erzielen! Davon können wir allerdings nur träumen.

Die zweite wichtige Zahl betrifft die delegierbaren Leistungen pro Woche von fast 6 Stunden. Damit ist eindrücklich belegt, dass Psychotherapeuten weniger „produktiv“ sind, d.h. Weniger Umsatz/Zeiteinheit mit EBM-Leistungen machen können, weil sie einen erheblichen Zeitanteil für die delegierbaren Leistungen benötigen. Psychotherapeuten arbeiten genau so viel wie andere, müssen aber ihre Arbeitskraft in anderer Weise „aufsplitten“. Was würde es nützen, wenn sie durch Erledigen lassen der delegierbaren Leistungen durch Fachkräfte ihre Produktivität steigerten? Spätestens bei der ersten längeren Erkrankung (des Praxisinhabers oder der Angestellten) oder beim ersten Mutterschaftsurlaub müssten sie sich auf ihren Konkurs vorbereiten angesichts fehlender finanzieller Kompensationsmöglich-keiten.

Nach diesen Ergebnissen wäre eigentlich eine umfassende Neukalkulation der Behandlungsleistungen von Psychotherapeuten im EBM erforderlich, auch mit Berücksichtigung der viel niedrigeren Produktivität als bisher angesetzt. Die realistischen Punktwerte beliefen sich dann auf deutlich mehr als 2000 Punkte pro Behandlungssitzung. Doch davon sind wir noch weit entfernt: bisher hat der Bewertungs-ausschuss nur die höheren Praxiskosten bei der Kalkulation des EBM 2008 berücksichtigt. Es bleibt also noch allerhand zu tun, bis wir so weit kommen, dass aufgrund einer realitätsgerechten Bewertung im EBM ein zusätzlicher Bewertungsausschussbeschluss für einen Mindestpunktwert sich erübrigte.

Am Aus mit 68 Jahren ist jetzt für Vertragsärzte definitiv nicht mehr zu rütteln

Von Monika Peichl

Gibt es noch Chancen, den Zwangsruhestand für Vertragsärzte mit juristischen Mitteln zu kippen? Wohl kaum, meint Rechtsanwalt Maximilian Broglie aus Wiesbaden. "Es wäre unseriös, wenn man da noch Hoffnungen schüren würde", sagt er. Er würde keinem Mandanten raten, jetzt den Rechtsweg zu beschreiten. Sowohl deutsche als auch europäische Rechtsnormen bieten offenbar keinen Hebel, die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Grenze von 68 Jahren für Vertragsärzte per Gerichtsklage abzuschaffen. Das zeigen zwei neue Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).

Das BVG hatte kürzlich eine Verfassungsbeschwerde gegen den Zwangsruhestand für Vertragsärzte abgeschmettert, weil es darin keinen Verstoß gegen das Grundgesetz sah. Überraschend war das nicht, denn das Gericht hatte schon 1998 die einschlägige Bestimmung im Sozialgesetzbuch V für grundgesetzkonform erklärt. Die Altersgrenze, so heißt es in dem neuen Beschluss, diene einem besonders wichtigen Gemeinwohlbelang, nämlich die (gesetzlich versicherten) Patienten vor Gefähr-dungen durch alte, nicht mehr voll leistungsfähige Vertragsärzte zu schützen. 

Dasselbe Argument trugen die Richter bereits 1998 vor. Bei Privatpatienten und bei Praxis-vertretungen durch Ärzte, die über 68 Jahre alt sind, gilt das Argument von der Gefährdung bisher nicht, aber damit hatte sich das Bundesverfassungsgericht auch nicht zu befassen.

Zwangsruhestand verstößt nicht gegen das Grundgesetz

Betroffene Ärzte schöpften neue Hoffnung, als der deutsche Gesetzgeber die EU-Antidiskrimi-nierungsrichtlinie 2000/78 in nationales Recht umsetzte und im August 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft trat. Das aktuelle EuGH-Urteil dürfte dieser Hoffnung aber den Boden entziehen. Der den EU-Richtern von einem spanischen Gericht vorgelegte Fall betraf zwar einen anderen Sachverhalt, hat, so Broglie, aber dennoch Auswirkungen auf die deutschen Vertragsärzte. Denn die Entscheidung verdeutlicht, dass die EU-Richtlinie gegen Alters- und andere Diskriminierungen sehr wohl Ausnahmen zulässt.

Im EuGH-Urteil ging es um einen spanischen Manager, der sich gegen seine Zwangsverrentung mit 65 Jahren wehrte. Die Höchstaltersgrenze war durch Tarifvertrag festgelegt. Diese Festlegung war rechtlich zulässig wegen einer entsprechenden gesetzlichen Regelung, die nach Ansicht des Klägers gegen die EU-Richtlinie über das Verbot der Altersdiskriminierung verstößt.

Ungleichbehandlung ist nicht zugleich auch Diskriminierung

Doch das ist nach Auffassung des EuGH nicht der Fall. Ungleichbehandlungen wegen des Alters könnten unter bestimmten Umständen rechtens sein, so die EuGH-Richter. Es sei daher unbedingt zu unterscheiden zwischen einer Ungleichbehandlung, "die insbesondere durch rechtmäßige Ziele im Bereich der Beschäftigungspolitik, des Arbeitsmarktes und der beruflichen Bildung" gerechtfertigt sei, und einer "Diskriminierung, die zu verbieten ist".

Das steht so auch schon in der EU-Richtlinie 2000/78. Sie lässt in Artikel 6 eine Ausnahme vom Verbot der Diskriminierung wegen des Alters zu, und zwar zur Verfolgung "bestimmter legitimer objektiver Ziele, soweit die zu ihrer Erreichung eingesetzten Mittel angemessen und erforderlich sind". Nationale gesetzliche Regelungen müssen dabei nach Feststellung der Europa-Richter nicht einmal diese "legitimen objektiven Ziele" ausdrücklich benennen.

Ausnahmen vom Verbot der Altersdiskriminierung sind also selbst dann kein Verstoß gegen die EU-Richtlinie, wenn der nationale Gesetzgeber nicht angegeben hat, welches andere Gut gegen die Diskriminierung abgewogen worden ist.

Quelle: Ärzte Zeitung, 22.10.07

Zulassungsausschuss legt nach:

Geringabrechner erneut im Visier

Vor zwei Jahren hat der Zulassungsausschuss in Karlsruhe von sich Reden gemacht, als er eine größere Anzahl von Geringabrechnern auf-forderte, ihre GKV-Tätigkeit zu intensivieren. Andernfalls müsse von der im SGB V fixierten Mittel des Entzugs der Zulassung Gebrauch gemacht werden. Wie kolportiert wurde, hatte der Zulassungsausschuss allein mit dieser Drohung Wirkung erzielen wollen und dieses Ziel auch weitgehend erreicht.

Inzwischen hat das VändG mit der Möglichkeit der halben Zulassung wie auch des hälftigen Entzugs der Zulassung die Hemmschwelle des (totalen) Zulassungsentzugs reduziert. Inwieweit sich die Zulassungsausschüsse nunmehr auch weniger gehemmt fühlen, von dem gesetzlichen Sanktionsmittel Gebrauch zu machen, ist eine offene Frage. Zumindest dürfte die neue gesetzliche Regelung aber ein willkommener Anlass sein, um Geringabrechner unter Druck zu setzen.

Das scheint sich auch der Zulassungsausschuss in Nordbaden gedacht zu haben, als er zumindest bei einem Therapeuten seine frühere Drohung mit dem Hinweis auf die Möglichkeit des hälftigen Entzug der Zulassung erneuerte. Allen Geringabrechnern sei daher nahe gelegt, sich eine konsistente Strategie hinsichtlich ihres Praxis-Managements zu erarbeiten. Zu einer solchen konsistenten Strategie gehören: 

- Eine stichhaltige Begründung für den geringen Umfang vertragsärztlicher Tätitgkeit

- Ein klares Zeitlimit hinsichtlich der Dauer der Reduktion der Praxistätigkeit

- ggf. ein Antrag auf Ruhen der ganzen oder der halben Zulassung  innerhalb eines  begrenzten

   zeitlichen Rahmens.

Wer all das nicht ins Feld führen kann, der sollte z.B. durch ausreichende Sprechzeiten auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, als stünde er für die Patientenbehandlung gar nicht zur Verfügung. Denn, wie bereits mehrfach erläutert, kann u.E. der einzelne Vertragsbehandler nicht wegen zu geringer Abrechnung von Leistungen, sondern nur wegen nachweislich ungenügender Verfügbarkeit für die vertragsärztliche Behandlung belangt werden. 

In jedem Fall ist es im Sinne des Gesetzes, der Sicherstellung und der Verantwortung gegen-über allen KollegInnen, die auf eine Zulassung warten, die Verpflichtungen, die mit der Zulassung einhergehen, ernst zu nehmen.

Aus der Ärzte Zeitung, 07.11.2007:

Europäische Richtlinie zur Anerkennung der Heilberufe umgesetzt

Der Landtag hat das Gesetz zur Änderung heilberufsrechtlicher Vorschriften beschlossen. Schwerpunkt des Artikelgesetzes ist die Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (RL 2005/36/EG), soweit die Heilberufe der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker und psychologischen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten betroffen sind. "Mit der Neuregelung soll diesen Berufsgruppen zum einen die Niederlassung und die Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Europäischen Union erleichtert werden, zum anderen sollen Rahmenbedingungen den Schutz von Patientinnen und Patienten gewährleisten", erläuterte Staatssekretär Dieter Hillebrand nach der Plenarsitzung in Stuttgart. 

Dienstleister, die in einem anderen Mitglieds-staat der EU niedergelassen sind und in Baden-Württemberg ihren Heilberuf gelegentlich und vorübergehend ausüben, dürfen unter erleichterten formalen Bedingungen in Baden-Württemberg arbeiten. Zur Anerkennung der mitgebrachten weiterbildungsrechtlichen Qualifikationen (z.B. Facharztbezeichnungen) wurde - entsprechend der Systematik der EU-Richt-linie - ein abgestuftes System der Bewertung der innerhalb oder außerhalb der EU erworbe-nen Abschlüsse etabliert. Sofern berufliche Qualifikationen bestimmte Standards nicht erreichen bzw. der in Baden-Württemberg geregelten Weiterbildung nicht gleichwertig sind, müssen Angehörige der Heilberufe Maßnahmen ergreifen, um dies auszugleichen. Zum Schutze der Patientinnen und Patienten werden Heilberufe-Kammern, Regierungspräsidium Stuttgart als Berufszulassungsbehörde sowie zuständige Behörden im Herkunfts- oder Aufnahmemitgliedsstaat sich künftig gegenseitig über strafrechtliche Sanktionen gegen einzelne Berufsangehörige und über schwerwiegende Sachverhalte, die zu einer Rücknahme der Berufserlaubnis führen könnten, unterrichten. Quelle: Ministerium für Arbeit und Soziales

Psychotherapie-Ausbildung als Masterstudiengang mit Approbationsabschluss und Wegfall der KJP-Ausbildung? 

Bericht von Susanne Loetz über erste Reformvorschläge

Das BMG und Fachvertreter aus dem Psychotherapeutischen Berufsfeld sehen sich veranlasst, eine weit reichende Reform des PsychThG zur Zukunftssicherung der Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten für Erwachsene bzw. Kinder- und Jugendliche einzuleiten. Sie erscheint notwen-dig, da derzeit eine strukturelle Umgestaltung der Studiengänge und Hochschulabschlüsse (Bachelor - Master) an den Universitäten vollzogen wird und sich das Gebiet der Psychotherapie in den letzten Jahren stark verändert hat. Die Landespsychotherapeutenkammer NRW hatte in diesem Zusammen-hang am 12.10.2007 in Dortmund zum „Tag der Ausbildung“ eingeladen. Als Referenten waren namhafte Vertreter von Universitäten, Fachgesellschaften und der Landesregierung NRW geladen. Aufgrund der hohen Brisanz reisten auch viele Vertreter aus anderen Landespsychotherapeuten-kammern an. Auch viele Studierende und Ausbildungskandidaten nahmen an der Veranstaltung teil.

Es wird erwartet, dass das gerade vom BMG vergebene Forschungsgutachten zur Psycho-therapieausbildung Bewertungen u. a. darüber liefert, ob zukünftig eine Erstausbildung zum Psychotherapeuten unter Integration der erforderlichen psychologischen und pädagogischen Kompetenzen anstelle der bisherigen postgradualen Ausbildung der Vorzug zu geben wäre. Aufbauend auf den Ergebnissen des Forschungsgutachtens sollen Vorschläge erarbeitet werden, die als Grundlage herangezogen werden können, um mit einer Reform der Regelungen eine auch in Zukunft tragfähige Ausbildung zu erhalten.

Reformvorschläge

Im Verlauf der Dortmunder Tagung im Oktober d.J. wurden einige Veränderungsvorschläge von großer Tragweite vorgestellt, die die Richtung der Reformvorhaben bereits andeuten. Im Folgenden sollen die bedeutsamsten dieser Vorschläge vorgestellt werden: 

Dr. Wolfgang Groeger von der Ruhr-Universi-tät Bochum, Zentrum für Psychotherapie, und Mitglied der Psychotherapeutenkammer NRW, schlug die Verschiebung des Teils A der Apr-Vo
 PsychThG
 in das Psychologiestudium vor. Der Studienabschluss solle ein Master „Psychotherapie“ sein (nicht der „Master Psychologie“, was inhaltlich dem bisherigen Diplomabschluss entsprechen würde).

Gleichzeitig mit dem Master „Psychotherapie“ würde die volle Approbation erteilt werden. Dadurch werde die Erlaubnis der eigenverantwortlichen Patientenbehandlung ermöglicht. Durch die Behandlungserlaubnis solle die katastrophale finanzielle Situation der PiA
 verbessert werden. Groeger erwartet mit seinem Vorschlag die Gleichstellung der akademischen Heilberufe  (ÄP/ PP/KJP) Durch die Verein-heitlichung der Ausbildung bei PP und KJP werde vermieden, dass es „Bachelor-Psychotherpeuten“ geben könne. Denn bleibt die gesetzlich Vorgabe wie sie ist, genügt zukünftig (Sozial-) Pädagogen der Bachelor Abschluss
 um eine Zulassung für die KJP Ausbildung zu erhalten. Dagegen benötigen dafür Psychologen einen Masterabschluss aus einem konsekutiven Masterstudiengang „klinische Psychologie“.

Prof. Dr. Thomas Fydrich von der Humboldt-Universität Berlin und Mitglied der DGPs
  plädierte für die Sicherstellung einer breiten Grundausbildung mit Abschluss des Master „Psychologie
“ als vollakademischen Abschluss nach 10 Semestern und Dokumentation der Spezialisierung des (Master-) Studiums im „Diploma Supplement“
. Er lehnte eine (in der Praxis bereits zu beobachtende) Quotierung bei den Zugängen zum Masterstudiengang ab, um überhaupt den Bedarf an psychotherapeuti-schem Nachwuchs decken zu können. 

Rainer Godry, Ministerialrat im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW, (Referat Berufsrecht für die akademischen Heil-berufe Ärzte, Pharmazeuten, Zahnärzte) und PP, sprach sich für die Beendigung des Masterstudiengangs mit dem 1. Staatsexamen aus. Der Abschluss des zweiten Teils der Ausbildung könne an den Ausbildungsinstituten mit dem 2. Staatsexamen abschließen, das dann zur Erteilung der Approbation führe.

Prof. Dr. Gottfried Fischer, Leiter des Instituts für Klinische Psychologie und Psychotherapie, der Universität Köln, der auch Vorsitzender einer von nur drei universitären Ausbildungsstätten ist, die einen psychodynamischen Schwerpunkt anbieten, forderte, Lehrstühle pluralistisch und nicht, wie seit Jahren üblich, einseitig verhaltenstherapeutisch ausgerichtet zu besetzen. Im Fach Klinische Psychologie gebe es nach Fischers aktuellen Recherchen derzeit 35 verhaltenstherapeutisch, 2 psycho-dynamisch ausgerichtete Lehrstuhlinhaber und 2-3 mit anderen Fachrichtungen (Fischer & Möller, 2006
). Dies, obwohl Rüger & Bell (2004)
 feststellen, dass 50 % der in der Praxis tätigen Psychotherapeuten auf psychodynami-scher Grundlage arbeiteten. In den Ausschreibungen der letzten Jahre sei die anhaltende Praxis zu beobachten, dass zur Besetzung der Lehrstühle in Klinischer Psychologie in 41% keine Ausbildung in einem Psychotherapieverfahren gefordert werde, in 21% der der Fälle eine VT-Ausbildung. Den Universitäten fehle ein ausreichendes Problembewusstsein für die psychotherapeutische Berufsidentität. Fischer forderte eine pluralistische Ausrichtung, die er anhand von Zahlen
 belegte, die auch im Deutschen Ärzteblatt 10/2007 ausgeführt sind.

Bewertung

Die hier dargestellten Vorschläge, die aus Ein-zelinteressen sowie aus individuellen Überle-gungen weniger Personen zusammengestellt wurden, können dem gemeinsam angestrebten Ziel einer fundierten, qualitativ hochwertigen Ausbildung nicht gerecht werden. Zudem wür-den sie große kompetenzrechtliche Probleme zwischen Regelungen des Bundes und der Länder aufwerfen. Für die privaten Ausbildungsinstitute würden sie nachhaltige organisatorische wie inhaltliche Veränderungen des Aus-bildungsbetriebes bedeuten. 

Insbesondere wären die KJP-Institute betroffen, falls es zu einer einheitlichen Ausbildung von Psychotherapeuten während des Masterstudiengangs (etwa vergleichbar mit dem früheren Hauptstudium) kommen sollte. Bei Umsetzung dieses Vorschlags würde nicht mehr zwischen PP und KJP – Ausbildung differenziert. Der Studentin/dem Studenten würde mit dem Masterabschluss auch eine Approbation mit uneingeschränkter Behandlungsberechtigung erteilt. Danach wäre eine Wahl eines vertieften Behandlungsverfahrens TP/AP/VT für Erwachsen und/oder KJP als „Weiterbildung“ möglich. Sinnvoller Weise sollte daher vor weiteren Reformvorschlägen das Ergebnis des Forschungs-gutachtens abgewartet werden.  

Quellen und Downloads:

Von unserem Vorstandsmitglied Susanne Loetz wurde eine ausführliche Mitschrift der Veran-staltung angefertigt, die bei der bvvp Geschäftsstelle angefordert werden kann. Die Folien und Beiträge der Referenten, sowie eine wegen Auslassung aller kritischer Beiträge sehr zu kritisierende Zusammenfassung des Tages von „der lpk-NRW“ gibt es auch zum download unter: 

http://www.ptk-nrw.de/seiten/aktuelles/aktuell-texte/PsychotherapeutenkammerNRW_Tag_der_Ausbildung.php)

Forschungsgutachten zur Psychotherapieausbildung vergeben

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat ein Forschungsgutachten zur Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeuten (PP und KJP) vergeben. Anlass des Gutachtens ist für das BMG die Umgestaltung der psycho-logischen und pädagogischen Studiengänge durch den Bolognaprozess (Bachelor-Master-Systematik). Das Forschungsgutachten soll die derzeitige Ausbildungslandschaft der Psychotherapie evaluieren, und dabei die Erfahrungen von Ausbildungsstätten, Lehrenden und Ausbildungsteilnehmern berücksichtigen. Es soll auch Ausführungen zu Ausbildungsstätten, Verfah-ren, Dauer und Kosten der Ausbildung, ihren praktischen und theoretischen Bestandteilen und dem Zugang zur Ausbildung auch unter Bezug auf die psychotherapeutischen Ausbildungen in den Mit- gliedstaaten der EU enthalten.

Im Vorfeld der Ausschreibung hatte das BMG die BPtK zu Gesprächen über das Forschungs-gutachten eingeladen. Gemeinsam mit den Landespsychotherapeutenkammern und den Trägerorganisationen der Ausbildungsinstitute hatte die BPtK für das BMG einen Katalog mit Fragen zusammengestellt, die im Gutachten bearbeitet werden könnten. Teilweise finden sich die Anregungen in der Ausschreibung wieder. 

Bei diesen Vorarbeiten hatten sich unsere VVPN-Vertreterinnen in der Landespsycho-therapeutenkammer BW Birgitt Lackus-Reitter und Susanne Loetz auf Kammerebene intensiv an der Erstellung des Fragenkatalogs beteiligt.

Den Zuschlag zum Forschungsgutachten bekam ein Forschernetzwerk unter der Leitung von Prof. Dr. Bernhard Strauß vom Universitätsklinikum Jena. Zum Forschernetzwerk gehören neben Prof. Bernhard Strauß: 

Prof. Dr. Sven Barnow (Univ-Heidelberg), Prof. Dr. Elmar Brähler (Univ. Leipzig), 

Prof. Dr. Jörg M. Fegert (Univ-Ulm), 

Dr. Steffen Fliegel (Univ-Münster), 

Prof. Dr. Harald J. Freyberger (Univ-Greifs-wald/ Stralsund), Prof. Dr. Lutz Goldbeck (Univ-Ulm), Prof. Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber (Univ-Frankfurt/Kassel), 

PD Dr. Ulrike Willutzki (Univ-Bochum).

"Es war uns wichtig, alle beteiligten Professio-nen möglichst repräsentativ abzudecken", stellte Prof. Strauß fest. "Das Erfreuliche ist, dass die Querver-bindungen zwischen den psychotherapeutischen Verfahren getragen haben, um sich erfolgreich für den Forschungsantrag aufstellen zu können." Dementsprechend betonte Prof. Dr. Rainer Richter, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BptK): "Die Zukunft der psychotherapeutischen Ausbildung ist damit in Händen von Forschern, die die Vielfalt der Profession repräsentieren". 

Das Forschungsprojekt zur Psychotherapeutenausbildung hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2008 bis zum 31. März 2009. Die BPtK plant, am 9. April 2008 die Diskussion mit einem Workshop in Berlin zu begleiten.

Quellen:

BPtK: 

http://www.bptk.de/show/792483.html
lpk-bw: http://www.lpkbw.de/archiv/news2007/071001_ptausbildung.html
BMG : 

http://www.bmg.bund.de/Öffentliche Ausschreibun-gen

Terminplan für das QM

Am 1.1.2006 ist die Qualitätsmanagement-richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) in Kraft getreten. Diese Richtlinie beschreibt die Grundelemente und die Instrumente von QM. Seither läuft die Zeit zur Einführung des QM in allen Praxen der Vertragsbehandler. In vielen Beiträgen haben wir Sie in den letzten Rundbriefen auf die Pflicht zur Einführung eines Qualitätsmanagements auch in Ihrer Praxis informiert. Zur Erinnerung hier noch einmal der vollständige Zeitplan:

· bis 31.12.07: Phase I = Planungsphase: Information über QM-Systeme, Selbsteinschätzung, Zielfindung.

Je nach Größe und Ausrichtung der Praxis ist zu prüfen, ob alle Bereiche und Instrumente, die von den Richtlinien beschrieben werden, für die jeweilige Praxis zutreffen. Der Gesetzgeber sagt hierzu, dass das Qualitätsmanagement an die Besonderheiten der jeweiligen ambulanten Einrichtung anzupassen ist. 

· bis 31.12.09 Phase II = Umsetzungs-phase: Entsprechend den Richtlinien sollen nun die Grundelemente: „Patientenversorgung, Praxisführung, Mitarbeiter/ Organi-sation/ Praxismanagement, Kommunika-tion/Information/ Kooperation und Integration bestehender QMs eingeführt werden. Dazu müssen die Instrumente Qualitätsziele definieren, Besprechungen, Prozessbeschreibungen, Patientenbefragungen, Beschwerdemanagement, Organigramm/-Checklisten, Fehlermanagement, Notfallmanagement sowie Dokumentation genutzt werden. 

· bis 31.12.10 Phase III = Überprüfung: Spätestens in diesem Jahr ist eine Selbst-bewertung der Praxis hinsichtlich der Er-gebnisse von Stufe I und II vorzunehmen. Die KVen sind gehalten von 5 % zufällig ausgewählte Praxen eine schriftliche Dar-legung des QM zu erheben und diese einer Kommission vorzulegen.

· ab 2010: Der GBA prüft die Umsetzung von QM in Vertragsarztpraxen und entscheidet gegebenenfalls über weitere Maß-nahmen.

Einzelne Praxen werden aber auch vorher um Auskunft über den Stand ihres QM angefragt, da die jeweiligen Landes-KVen dem G-BA über den Stand der Umsetzung des QM berichten sollen. Für neue Praxen, die nach dem 1.1.2006 zugelassen wurden, läuft der Terminplan entsprechend zeitversetzt ab Zulassung. 

Eine Pflicht zur Zertifizierung besteht bisher nicht. Sollte eine Praxis geprüft werden, soll die QM-Kommission der KV diese Praxis beraten. 

Der bvvp unterstützt seine Mitglieder sowohl mit dem QM-Modell q@bvvp, das von Dieter Jakob an die Bedingungen einer psychotherapeutischen Praxis optimal adaptiert wurde und eigenständig ausgeführt werden kann, als auch mittels Training im KBV-Modell QEP. Hierzu hat der vhvp, der Hessische Landesverband im bvvp, wiederum die Kurzform „KISS“ entwickelt. Nähere Informationen zu q@bvvp, QEP und KISS gibt es über das Sekretariat bzw. auf der Hompage des bvvp (www.bvvp.de) bzw. über die Geschäftsstelle des vhvp.

Quelle: Michael Niemann, vhvp-Rundbrief (bvvp-Landesverband Hessen), 17.10.07

2. Workshop zum Qualitätsmanagement

auf Basis von q@bvvp

am 23.01.07 um 18.00 Uhr in der Bezirksdirektion Karlsruhe

der KV Baden-Württemberg, Keßlerstr.1  Karl-Maurer-Saal

In unserem 2. Workshop werden Sie erneut die Gelegenheit haben, den Einstieg in das QM-Modell des bvvp q@bvvp zu erarbeiten. Auf dieser Basis können Sie dann problemlos das gesamte Programm selbständig vervollständi-gen.

Voraussetzungen für die Teilnahme ist, dass Sie die ausgedruckten Bögen des Programms q@bvvp mitbringen. Falls Sie es noch nicht vorliegen haben, können Sie dies über den beiliegenden Antrag anfordern oder Sie laden das Bestellformular von der Hompage des bvvp www.bvvp.de/vvpn herunter und faxen es an die Geschäftsstelle des bvvp oder wenden sich direkt telefonisch dorthin

Für diese Veranstaltung erbitten wir einen Beitrag von 20,00 € für VVPN-Mitglieder (60 € für Nicht-Mitglieder).

P I N WA N D

Heidelberg

Schöner Praxisraum in Heidelberg-Neuenheim, Bergstr., 17 qm, in bestehender Psychologische Praxis zu vermieten. Miete ca. 410 €  incl. NK.

Dipl.-Psych. Georg-Schirmer, 

Tel. 06221-164477 info@schirmerseminare.de
Heidelberg

Schöner Praxisraum in psychiatrisch-psychotherapeutischer Praxis in Heidelberg-Handschuhsheim zu vermieten. 470 x 3 m, 350 €  warm

Tel. Dr. Monika Becker 06221-408894

Heidelberg

Langjährig bestehende Intervisionsgruppe aus HD/MA mit jetzt noch 3 Ärztinnen (Tiefenpsycholog. PT / Systemische Th.) sucht neue Mitglieder

Tel. 06221-892206

Eppelheim

Wir (5 Therapeutinnen) wollen uns vergrö-ßern: Interdisziplinäre Intervisionsgruppe mit Schwerpunkt VT sucht interessierte, sympathi-sche KollegInnen.

Bitte melden unter Tel. 06221-408587.

Mannheim 

Helle ruhige Doppelräume (- 50 qm) mit Klimaanlage und separater Toilette in Psychotherapeutischer Praxengemeinschaft am Alten Messplatz längerfristig für mtl. 390 € zzgl. Heizkosten zu vermieten, auch als Büro-räume nutzbar.

Tel. 0621-3365621 o. 0621-414943

praxis.kopp-pelzer.und.pelzer@t-online.de
Walldorf

Kollege/Kollegin gesucht!

Wir sind zwei seit vielen Jahren klassisch homöopathisch tätige Ärzte in einer Privat-praxis in Walldorf. Nach Ausscheiden eines Kollegen ist bei uns ein drittes Sprechzimmer frei. Wir wünschen uns wieder jemanden, der mit seiner Therapierichtigung zu uns passt und können uns gut einen Psychologen/Psychotherapeuten vorstellen. Unsere Praxis ist sehr schön ausgestattet und liegt in ruhiger, wunderschöner Umgebung an einem kleinen See.

Außerdem haben wir einen Seminarraum mit Teeküche im Haus der für Wochenenden gemietet werden kann.

Dres. med. Doris Günther & Martin Schantz, Tel. & AB 06227/2903

VVPN-Mitgliederversammlung

Die diesjährige Mitgliederversammlung*

findet am Mittwoch, den 05. Dezember 2007, 20.00 Uhr,

im Hörsaal des Max-Planck-Hauses, Gerhard Hauptmann-Str. 36 in Heidelberg statt.

Vorausgehend findet am gleichen Ort von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr 

der 1. Workshop zum Qualitätsmanagement statt.

(Anmeldungen nur noch bis 26.11.07 möglich)

*die Protokolle der beiden letztjährigen MV wurden bereits im Dezember 2006 versandt

* Einwände können bis zum 04.12.2007 im Sekretariat entgegen genommen werden. 

�	 AprVo = Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 


�	 PsychThG = Psychotherapeutengesetzt


�	 PiA = Psychotherapeuten in Ausbildung


�	 Anmerkung SL: vgl. a. � HYPERLINK "http://www.psychotherapeutenjournal.de/archiv.html"��Gahleitner, Borg-Laufs, PTJ 2/2007�


�	 Deutsche Gesellschaft für Psychologie (Verbund der Hochschullehrer für Psychologie)


�	 Empfehlungen der DGPs für Bachelor und Masterabschlüsse (rev Juni 2005)


�	 Anmerkung SL: In den Bologna-Beschlüssen wird das „Diploma-Supplement“ als Zusatzdoku-ment zum Masterabschluss beschrieben.


�	 Fischer G, Möller H: Psychodynamische Psychologie und Psychotherapie im Studiengang Psychologie. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Kritischer Kommentar zur Festschrift anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Kröning: Asanger 2006.


�	 Rüger U, Bell K: Historische Entwicklung und aktueller Stand der Richtlinien Psychotherapie in Deutschland. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 2004; 50: 127–52.


�	 Eichenberg C, Müller K, Fischer G: Die Moti-vation zur Berufswahl Psychotherapeut/in: Ein Vergleich zwischen Schülern, Studierenden und (angehe.) Psychotherapeuten. Zeitschr. für Psy-chotraumatologie, Psychotherapiewissenschaft und Psychologische Medizin 2007; 2: 83–98.





3

